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Bestätigung der Hochschulforschungsstätte 

 

Vorbemerkungen: Der SNF vergibt SNSF Eccellenza Professorial Fellowships an hoch qualifizierte 
junge Forschende, die eine permanente Professur anstreben. Er ermöglicht ihnen, ihr Ziel mit einem 
grosszügig ausgestatteten Forschungsprojekt unter ihrer Leitung und einem Team an einer Hoch-
schule in der Schweiz zu erreichen.  

Diese Beiträge richten sich an herausragende Forschende aller Disziplinen mit einem Doktorat oder 
einer äquivalenten Qualifikation, oder einem medizinischen Abschluss die eine akademische Lauf-
bahn verfolgen und noch keine Assistenzprofessur erhalten haben (gemäss Reglement über die Ge-
währung von SNSF Eccellenza Professorial Fellowships, Art. 4 Abs. 1). 

Sie können um ihr eigenes Salär auf dem Niveau einer lokalen Assistenzprofessur und um Projekt-
mittel von bis zu CHF 1'000'000 für fünf Jahre ersuchen.  
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Die schriftliche Bestätigung der Hochschulforschungsstätte umfasst zwei separate Briefe: 

1. Detaillierte Bestätigung der Hochschulforschungsstätte unterzeichnet von der Leitung des Insti-
tuts/Departements  

2. Allgemeine Bestätigung des Vizerektorats Forschung (oder gleichwertig) 

Das Unterstützungsschreiben der Hochschulforschungsstätte nimmt Bezug auf die im Eccellenza-
Reglement genannten Verpflichtungen, insbesondere jene in Art. 7.   

 

 

Die Leitung des Instituts /Departements sollte die detaillierte Bestätigung der Hochschul-
forschungsstätte (Punkt 1) für die allgemeine Bestätigung (Punkt 2) an das Vizerektorat 
Forschung weiterleiten. 

Anschliessend sollte der Leiter / die Leiterin des Instituts/Departements an der Hochschul-
forschungsstätte beide Bestätigungen für die rechtzeitige Eingabe des Gesuchs an die Ge-
suchstellerin/den Gesuchsteller senden. 

Beide Bestätigungen müssen der unten vorgesehenen Textvorlage folgen und auf Papier mit offiziel-
lem Briefkopf der Hochschulforschungsstätte verfasst werden. Sie müssen dem Gesuch beigelegt 
werden und gelten nur als vollständig, wenn auf sämtliche für die Kandidatur relevanten Punkte 
eingegangen wird.  
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1. Detaillierte Bestätigung der Hochschulforschungsstätte 

Das [Name Institut/Departement] bestätigt gegenüber [Name Gesuchsteller/in] seine Absicht, 
die unten genannten Pflichten zu erfüllen, falls der SNF eine Eccellenza Professorial Fellowship für 
das Gesuch [Projekttitel] bewilligt. 

Die Hochschulforschungsstätte erklärt sich bereit, [Name Gesuchsteller/in] für die Dauer des 
Eccellenza-Beitrags aufzunehmen und: 

• sie/ihn in die Hochschulforschungsstätte zu integrieren sowie ihr/ihm einen Arbeitsplatz zur 
Verfügung zu stellen; 

• sie/ihn bei der Leitung ihres/seines Teams zu unterstützen sowie ihr/ihm administrative Hil-
festellung zu gewähren; 

• sie/ihn einschliesslich ihres/seines Teams während der gesamten Dauer des Projekts in ih-
rer/seiner Forschungstätigkeit zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für einen angemesse-
nen Beitrag an die Forschungskosten (z. B. für Material, Ausrüstung, Personal, Reisen, etc.) 
und die Bereitstellung der für die Forschungstätigkeit benötigten Infrastrukturen, Ausrüstun-
gen und anderen Dienstleistungen [bitte angeben]; 

• ihr/ihm die erforderliche wissenschaftliche Unabhängigkeit zu garantieren, insbesondere: 

o die wissenschaftliche Leitung des Projekts; 

o die Auswahl und Supervision der übrigen Teammitglieder; 

o die Verwendung des Budgets zur Realisierung der wissenschaftlichen Ziele des Projekts; 

o die Befugnis, als verantwortliche/r Autor/in zu publizieren und als Ko-Autoren/innen nur 
die Personen zu nennen, die einen wesentlichen Beitrag zur jeweiligen Forschungsarbeit 
geleistet haben. 

 

[Die folgenden Punkte müssen zudem erläutert werden] 

• Stellungnahme zum allgemeinen Interesse der Hochschulforschungsstätte an der Gesuchstel-
lerin/am Gesuchsteller und ihrem/seinem Forschungsprojekt/-feld sowie zu möglichen Sy-
nergien. 

• Stellungnahme zur Unabhängigkeit des Projekts im Vergleich zu anderen laufenden For-
schungszielen der Hochschulforschungsstätte. 

 

[FALLS ZUTREFFEND]: 

• [Im Falle von klinisch tätigen Forschenden] [Name Gesuchsteller/in] wird mindestens 50% des 
finanzierten Beschäftigungsgrads dem Projekt und der persönlichen Aus- und Weiterbildung 
widmen können und maximal 50% (Durchschnitt über die Beitragsdauer) klinisch tätig sein. 
Der SNF übernimmt den Anteil für Forschung und Lehre zu 100% sowie weitere 10% des 
Anteils der klinischen Tätigkeit auf dem Niveau einer lokalen Assistenzprofessur. Das Gastin-
stitut übernimmt den restlichen Saläranteil der klinischen Tätigkeit. 

 

[Weitere Bemerkungen falls gewünscht] 

 

[Name, Unterschrift; unterzeichnet von der Leitung des Instituts/Departements] 
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2. Allgemeine Bestätigung des Vizerektorats Forschung 

Die Hochschulforschungsstätte verpflichtet sich, dem Beitragsempfänger/der Beitragsempfänge-
rin 

• den Status und den Titel einer lokalen Assistenzprofessur oder einer äquivalenten Stelle zu 
vergeben. 

• das Recht zu gewähren, Dissertationen zu leiten, sofern er/sie an einer Hochschulforschungs-
stätte arbeitet, die eine Doktorandenausbildung mit Promotion anbietet.  

• sie/ihn über Stellenangebote in ihrem/seinem Kompetenzbereich zu informieren. 

• die Möglichkeit zu gewähren, sich an der Lehre zu beteiligen (maximal 20% der Arbeitszeit, 
respektive 30% an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen). 

 

Die Leitung der [Name der Hochschulforschungsstätte] unterstützt die Kandidatur von [Name 
Gesuchsteller/in] um einen Eccellenza-Beitrag und bestätigt, dass die für die erfolgreiche Durch-
führung des Projekts notwendigen Bedingungen gemäss dem Schreiben des [Name Institut/De-
partement] gewährt werden. 

 

 

[Weitere Bemerkungen falls gewünscht] 

 

[Name, Unterschrift; unterzeichnet von Vizerektor/in Forschung oder gleichwertig] 
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